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Vorwort 

Betrachtet man das moderne Beamtenrecht in seiner heutigen Gestalt, 
so entdeckt man zahlreiche Eigentümlichkeiten, die uns aus der gegen-
wärtigen Rechtsordnung heraus nur schwer erklärlicll sind. Oft schei-
nen die Regelungen keinen praktischen Nutzen nach sich zu ziehen, so 
daß für uns der Grund ihres Entstehens nicht ersichtlich ist. Manche 
Bestimmungen gar laufen unserem Reclltsempfinden völlig zuwider. 

Ein besonders deutliches Beispiel ist der Eid, den jeder Beamte bei 
seinem Dienstantritt abzulegen hat. Diese Vorschrift ist um so unver-
ständlicher, als ein Angestellter, der zumindest bei einfacheren Tätig-
keiten häufig in ,gleicher Weise eingesetzt wird wie der Beamte, ledig-
lich formlos versichern muß, er werde das Amtsgeheimnis wahren. 

Die Hoffnung, daß diese und ähnliche Erscheinungen des heutigen 
Beamtenrecllts sich aus seiner Geschichte e1.1klären lassen, trügt. Zieht 
man nämlicll den Rahmen verhältnismäßig eng und betrachtet man 
lediglich die Geschichte des Beamtenturns moderner Prägung, so finden 
sich auch in ihr zahlreiche Ungereimtheiten, für die eine einradle und 
eindeuttge Erklärung nicht ersichtlich ist. Es bleibt daher nur der Weg, 
den Sinn bestimmter Regelungen bei den Vorläufern unseres Beamten-
rechts ~u suchen. 

Sehr schnell stößt man dabei ,auf das Lehnrecllt, einen der in Betracht 
kommenden Vor,gänger. Auch in diesem Rechtskreis hatte der Lehn-
mann seinem Herrn z. B. einen Eid zu leisten. 

Der Gedanke liegt daher nahe, daß das Beamtenrecht dieses und 
andere Institute des Lehnrechts übernommen hat. 

Zur Prüfung dieser These gilt es vor allem zu untersuchen, in welcher 
Periode das moderne Beamtenturn entstand. Weiterhin fragt es sich, ob 
es in dieser Zeit öffentliche Aufgaben der Vasallen übernahm. Denn in 
jener Epoche müßte am ehesten eine weitgehende Gleichbehandlung 
beider Stände nachzuweisen sein, die zu einem Ü.bergang lehnrecht-
licher Elemente in das Beamtenrecht ,geführt haben könnte. Diese Re-
zeption und das Ausmaß der Entsprechungen von Lehn- und Beamten-
recllt sollen dann 'am Beispiel des Eides dargelegt werden. 
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Erstes Kapitel: 

Zu Geschichte und Wesen des Lehnrechts 

A. Begründung für die Darstellung von Lehnrecht und Lehnwesen 
Zur Beantwortung der Frage, ob und in wieweit lehnrechtliche Ele-

mente in unserem heutigen Beamtenrecht enthalten sind, .bedarf es zu-
nächst einer Darstellung des Lehnrechts. Datbei gilt es nicht nur fest-
zustellen, ob· die Gruppe von Menschen, deren Beziehungen unterein-
ander und zu Dritten durch diesen Rechtskreis geregelt wurden, über-
haupt ähnliche Funktionen wahrnahm. 

Es ist darüber hinaus darauf zu achten, ob sie dieseAufgaben alsVer-
waltungsträger ihres Landes tatsächlich in einem ähnlichen Ausmaß 
wie die modernen Beamten versahen. Denn lediglich wenn dies zu be-
jahen ist, wird eine derartige Funktion auch ihre Spuren im Lehnrecht 
hinterlassen haben. Sollte dagegen die Verwaltungstätigkeit für die 
Lehnleute nichts als eine untergeordnete Nebenbeschäftigung ,gewesen 
sein, so dürfte sie kaum ihren Niederschlag in besonderen Bestimmun-
gen des Lehnrechts gefunden haben. Nur im ersteren Fall erscheint 
daher ein Vel'!gleich des Beamtenrechts mit dem Lehnrecht sinnvoll. 

Ferner ist zu prüfen, ob die allgemeine Stellung der Lehnleute im 
Gemeinwesen derjenigen entspricht, die heute die Beamten einnehmen. 

Ein Abriß des Lehnrechts und seiner Institutionen allein gewährt je-
doch kein einigermaßen treffendes und vollständiges Bild von der Stel-
lung der Lehnleute. Ihre Bedeutung eligiibt sich nicht nur aus dem Lehn-
recht und seinen Instituten. Es sind vielmehr die ·gesamten Lebens-
umstände zu berücksichügen, da zwischen ihnen und den rechtlichen 
Gegebenheiten eine stete Wechselwirkung besteht. Lehnrecht und Lehn-
wesen bilden eine untrennbare Einheit und müssen hieT daher in ~hren 
Grundzügen und ihrem geschichtlichen Werden aufgezeigt werden. 

B. Die Geschichte des Lehnwesens 

I. Das Lehnwesen der Merowingerzeit 

Das Lehnwesen setzte sich nach herkömmlicher Lehre aus zwei Ele-
menten zusammen, dem pei1Sönlichen der Vasallität und dem dinglichen 
des Benefiziums1• 

1 Mitteis- Lieberich S. 55; Conrad I S.l06. 
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1. Die Vasallität 

Die Ursprünge der Vasalu.tät liegen auch heute noch im Dunkel. Frü-
her wurde die Auffassung vertreten, sie :habe sich aus der germani-
schen Gefolgschaft entwickelt1 und die merowingischen Antrustionen1 

seien ursprunglieh gleichbedeutend mit den vassi dominici gewesen'. 

Heute neigt man eher zu der Ansicht, die Vasallität entstamme in 
ihrer ursprünglichen Form dem gallorömischen Rechtskreis5• Sie wurde 
durch die Kommendation ·begründet, mit der der Vasall versp11ach, dem 
Herrn zu dienen und ihm zu gehorchen•. Dafür hatte ihm dieser Schutz 
und Unterhalt zu ·gewähren7• 

Die Dienste waren zunächst nicht näher bestimmt. Der Herr konnte 
jeden beliebigen Dienst fordern8, insbesondere niedere Knecht-, später 
aber in der Hauptsache Kriegsdienste•. 

Eine zweite Wurzel der VasalUtät sieht man allerdings auch heute 
noch in der germanischen Gefolgschaft10• Durch sie wurde das Moment 
der Treue - 'begründet durch den ursprunglieh zumindest für Antru-
stionen üblichen Treueid11, der nun auch von den Vasallen zu leisten 
war- in die Vasallität alten Stils eingefü:hrt11• So entstand eine neue 
Art der Vasallität11• 

Aus einem einseitigen, herrschaftsrechtlichen Gehorsamsverhältnis 
wurde durch das Eindringen des Begriffs der Treue ein Vertrag, der zu 
gegenseitigen Leistungen verpflichtete. Die VertragSparteien standen 
einander nun gleichberechtigt gegenüber". 

1 Roth Feudalität S. 259 ff.; hierher tendierend wohl auch Brunner - v. 
Schwerin II S. 362; dagegen schon Waitz Lehnwesen S. 98, 108; vgl. auch 
Rosenstock S. 378 ff., nach dem das Lehnrecht aus dem Hausrecht entstanden 
ist. 

1 Brunner - v. Schwerin II S. 134 betrachten sie als ·besondere Gruppe des 
königlichen Gefolges, während Mitteis - Lieberich S. 22 und Ganshof Lehns-
wesenS. 3 trustis und comitatus, d. h. Gefolgschaft, gleichsetzen. 

4 Roth Beneftcialwesen S. 382. 
5 So schon Strykius S. 5; Waitz Abhandlungen S. 305; Mitteis Lehnrecht 

S. 33; Mitteis - Lieberich S. 55; Conrad I S. 107. 
• Zu den Formalien der Kommendation siehe Ehrenberg S. 22 ff. 
1 MGH Form. S. 158 Nr. 43. 
8 Mitteis- Lieberich S. 55; Ganshof LehnswesenS. 7. 
' Conrad I S. 107. 
11 Vgl. dazu Eichhorn Staatsgeschichte I S. 657· f.; Gierke I S. 93 ff.; zur 

Gefolgschaft: Below S. 220 f. 
u MGH Form. S. 55 Nr. 18. 
11 Scheyhing S. 63. 
u Mitteis - Lieberich S. 47, 56. 
" Mitteis Lehnrecht S.14; Ganshof LehnswesenS. 6. 
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In dieser Form kannten die Franken seit der Merowingerzeit die 
Vasallität als eine zum Dienst verpflichtende Institution15• Die Dienst-
verpflichtung ,galt jedoch nur insoweit, als es mit der Eigenschaft als 
freier Mann zu vereinbaren war16• 

2. Das Benefizium 

Auch das Benefizium, das spätere dingliche Element des Lehnwesens, 
war bereits in der Merowingerzeit bekannt. Das Wort "beneficium" 
war damals allerdings noch kein terminus technicus, sondern wurde 
häufig in dem ursprünglichen Wortsinne von "Wohltat" gebraucht17• Es 
bezeichnete also nicht unbedingt eine Landvergabung18• Krongut war 
lediglich das häufigste Objekt dieser Leihe auf Lebenszeit18• Das zeigen 
z. B. die Landschenkungen der Merowinger20• 

Hin und wieder traten Fälle auf, in denen der Herr seiner Pflicht zum 
Unterhalt des Vasallen dadurch nachkam, daß er ihm ein Benefizium 
verlieh11• Ein solches Zusammentreffen beider Institutionen kam jedoch 
selten vor und war rein zufällig11• 

D. Das karolingische Lehnwesen 

1. Die Landvergabe an Vasallen als Regelfall 

Eine Änderung trat zur Zeit der Karolinger ein. Diese bevorzugten 
bei den Landschenkungen mehr und mehr ihre Vasallen t, so daß die 
Landver,gabe an sie schließlich zum Regelfall wurde. 

Die Gründe sind darin zu sehen, daß die Herren durch eine solche 
Verleihung mit verhältnismäßig geringer Mühe ihrer Unterhaltspflicht 
nachkamen2• Zum anderen ergab sich der Vorteil, daß die Vasallen 

ts Ganshof Lehnswesen 5. 13. 
11 Ganshof Lehnswesen 5. 6. 
17 Mitteis Lehnrecht 5. 107 f.; Ganshof, Lehnswesen 5. 9. 
1s Mitteis Lehnrecht S. 108. 
18 Mitteis- Lieberich 5 . 56; Sehröder- v. Kilnßberg 5.174. 
20 Mitteis- Lieberich a.a.O.; vgl. Brunner I S. 308; Brunner- v. Sehwerin II s. 330 f. 
21 Conrad I 5. 107. 
zz Ganshof Lehnswesen S. 13. 
1 Conrad I 5.107; Sehröder- v . Kilnßberg S. 174; Krawinkel Lehnwesen 

S. 23, 28 ist der Ansicht, daß nicht das Land selbst verliehen wurde, sondern 
lediglich die Immunität und die fiskalischen Einkünfte, so daß der Benefiziar 
ein ihm auf Zeit vom Staat verliehenes Hoheitsrecht ausübte. Ablehnend 
Conrad I 5. 109. 

a Conrad I S. 107. 

2 Wyluda 
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